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13Os18/89

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1982

Norm

StPO §261

Rechtssatz

Die Verp0ichtung zum Ausspruch der Unzuständigkeit tri2t das Schö2engericht bereits dann, wenn es zumindest den

Verdacht eines in die Zuständigkeit des Geschwornengerichts fallenden Delikts als gegeben ansieht.
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